
Status

Schirm

interne Vermwerke

Tandem-Passagier
Ich wurde durch folgendes auf

Geschenk
Telefon-, Branchenbuch Vorname
Freunde / Bekannte
Zusendung Str., HausNr.
ausliegende Prospekte
Internet PLZ, Ort
sonstiges

Beruf

Ich habe auch Interesse an einer
Telefon

E-Mail

Nein Geb.-Dat.: Größe: cm Gewicht: kg

Der Tandem-Passagier ist verpflichtet, den Tandempiloten darauf hinzuweisen, wenn:

er innerhalb der letzten 12 Monate einen schweren Unfall hatte (Knochen-, Bänder-, Kopfverletzungen, ...)

er innerhalb der letzten 12 Stunden Alkohol oder andere berauschende Mittel zu sich genommen hat;

eine Schwangerschaft vorliegt.

Vereinbarung über Haftungsbeschränkung:

Mit diesem Vertrag werde ich Mitglied beim Paraclub Wr. Neustadt. Die Mitgliedschaft endet automatisch am 31.12. des laufenden Jahres.

Ich möchte zukünftig keine Informationen vom Paraclub Wr. Neustadt, weder in elektronischer, noch gedruckter Form erhalten.

LOXN - Wr. Neustadt
Ort Datum

Paraclub Wr. Neustadt - (PCWN) - Flugfeldgürtel 5 - 2700 Wiener Neustadt - 0664-301 33 68 - www.paraclub.at

(bitte hier alle grauen Bereiche ausfüllen, bzw. ankreuzen x )

Dieser Tandem-Passagier-Fallschirmsprung ist ein sogenannter Schnuppersprung und dient in erster Linie 
der Nachwuchswerbung, sowie der Förderung des Fallschirmsportes in der Öffentlichkeit.

er innerhalb der letzten 12 Monate wegen einer ernsthaften Erkrankung (Herz, Wirbelsäule, Bandscheiben, Bluthochdruck, 
Organleiden oder ähnliches) in ärztlicher Behandlung war, oder noch ist;

er innerhalb der letzten 12 Monate an seelischen oder psychischen Krankheiten (Drogensucht, Bewußtseinsstörungen oder 
ähnliches) gelitten hat, oder noch leidet;

er Prothesen oder andere mechanische Teile ( Herzschrittmacher, falsches Gebiß, künstliche Extremitäten, Kontaktlinsen 
oder ähnliches) verwendet;

Ich werde gegen den Halter des Tandemschirmes und den Tandempiloten keine Ansprüche stellen, die nicht durch 
abgeschlossene Versicherungen (Schirmhaftpflicht, Passagierhaftpflicht, Insassenunfall) gedeckt sind. Dies gilt auch für meine 
Rechtsnachfolger. Es ist vereinbart, daß jede Beförderung am Fallschirm und in der Absetzmaschine nach österr. Recht (im 
speziellen LVG aus 1936 in der derzeit gültigen Fassung) erfolgt. Vereinbarter Gerichtsstand ist Wien.

Änderungen vorbehalten!
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